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      Wien, 26. April 2017 

 
 
Stellungnahme zum Entwurf des Bildungsreformgesetz 2017, BMB-12.660/0001-
Präs.10/2017. 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwe-
sens, das Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentli-
cher Funktionäre, das Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz, das Verwal-
tungsgerichtsverfahrensgesetz und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 ge-
ändert werden, ein Bundesgesetz über die Einrichtung von Bildungsdirektionen 
in den Ländern erlassen wird, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Schulorgani-
sationsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Pflicht-
schulerhaltungs-Grundsatzgesetz, das Schulzeitgesetz 1985, das Minderheiten-
Schulgesetz für das Burgenland, das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 420/1990, das Schulunterrichtsgesetz, das Schulunter-
richtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Hoch-
schulgesetz 2005, das Schulpflichtgesetz 1985, das Berufsreifeprüfungsgesetz, 
das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das Schülerbeihilfengesetz 1983, das 
Privatschulgesetz, das Religionsunterrichtsgesetz, das Bildungsdokumentations-
gesetz, das Schülervertretungengesetz, das BIFIE-Gesetz 2008 sowie das Bil-
dungsinvestitionsgesetz geändert werden und das Bundes-Schulaufsichtsgesetz 
aufgehoben wird (Bildungsreformgesetz 2017 – Schulrecht); Begutachtungs- und 
Konsultationsverfahren; 
GZ: BMB-12.660/0001-Präs.10/2017 
 
Ergotherapie Austria, Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten Österreichs bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und unter-
stützt hiermit die Forderungen der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugend-
gesundheit.  
 
Jedem Kind, unabhängig ob gesund oder chronisch krank, muss im Sinne der In-
klusion und Chancengerechtigkeit, ein barrierefreier Bildungszugang ermöglicht 
werden. Um dies zu gewährleisten ist eine Absicherung, wie im Gesetzesentwurf 
in § 66 ff mit der Amtshaftung angekündigt, für die agierenden Pädagog_innen  
unabdingbar.  
Zu einem freien Bildungszugang für chronische kranke Kinder bzw. der Gleichstel-
lung aller Kinder ist ein allgemeines Recht auf Schule und Ausbildung bis zum 
25.Lebensjahr eine notwendige Voraussetzung. 
Kindern mit chronischer Erkrankung muss eine Teilnahme am Unterricht ohne 
Einschränkung möglich sein. Um dies zu gewährleisten braucht es neben Freiwilli-
gen auch Untersützungsleistungen wie persönliche Assistenz oder eine Aufsto-
ckung des Lehrpersonals. 
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Um den Schulalltag für Kinder mit chronischer Erkrankung sicher und gesundheits-
fördernd zu gestalten, muss im Kontext der Beratung, §66, eine spezifische und 
individuell angepasste Beratung für Lehrpersonen, die von geschultem Fachper-
sonal durchgeführt wird, integriert werden. 
 
Herzlichen Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Marion Hackl 
Präsidentin Ergotherapie Austria 
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